
STIFTUNG ZÜRCHER PFADIHEIME  

Hausordnung für die Pfadiheime Hischwil 
 
Die Heime werden der Sorgfalt aller Benützer empfohlen. Wenn Sie folgende Punkte beachten, 
werden wir uns freuen, Sie wieder als unsere Gäste begrüssen zu dürfen. 
 
• Melden Sie bitte unserem Verwalter-Ehepaar Ihre genaue Ankunftszeit möglichst frühzeitig. 
 (Tel. 055 246 43 15). 

 
• Planen Sie am Abreisetag genügend Zeit für die Reinigung des Hauses ein. Eine allfällig 

notwendige Nachreinigung durch die Verwaltung müssen wir Ihnen verrechnen. 
 
• In den Heimen ist das Tragen von Hausschuhen obligatorisch. 
 
• Die Küchenwäsche ist vom Mieter mitzubringen. Putzmaterial und Kehrichtsäcke stehen zur 

Verfügung. 
 
• Abfälle sind folgendermassen zu entsorgen: 

• Wiederverwertbares (wie Glas, Aluminium, Büchsen, Batterien) deponieren Sie beim Anbau 
des Brockme-Hüsli. 

• Kehrichtsäcke erhalten Sie bei der Verwaltung. 
 Die gefüllten Säcke gehören in den Container hinter dem Brockme-Hüsli. 
 
• Das Essen in den Schlafräumen ist verboten. 
 
• In allen Häusern ist Rauchverbot! 
 
• Das Benützen von offenem Feuer (Kerzen, Zündhölzer, Rechauds) ist in den oberen 

Stockwerken der Heime verboten. 
 
• Im Brandfall sofort das Verwalter-Ehepaar informieren. 

• Fenster und Türen schliessen. 
• Brand mit Decken, Wassereimer, Handfeuerlöscher bekämpfen. 
• Bei Abwesenheit des Verwalter-Ehepaars, Feuerwehr Telefon 118 alarmieren. 

 
• Vorsicht! Das Berühren der Rauchnasen kann Feueralarm auslösen. 
 
• Wolldecken dürfen nicht aus dem Haus genommen werden. 
 
• Die Kopfkissen müssen mit den bereitgelegten Anzügen bezogen werden. 
 
• Kopfkissenbezüge am Ende Ihres Aufenhaltes entfernen und bereitlegen. 
 
• Beschädigungen am Heim und dessen Einrichtung bitte sofort dem Verwalter melden. Diese 

werden dem Mieter nach Absprache verrechnet. 
 
• Heisse oder noch warme Herdplatten dürfen nicht mit kaltem Wasser abgeschreckt werden. 
 
• Waschtröge, WC-Schüsseln, Urinale, Duschen und die Küche sind besonders sauber zu reinigen. 

Böden bitte feucht aufnehmen. 
 
• Halten Sie bitte auch die Umgebung der Heime sauber. 
 



STIFTUNG ZÜRCHER PFADIHEIME  

Regelung rund um Hischwil 
 
 
• Die Zufahrtsstrassen nach Hischwil dürfen weder durch Fahrzeuge verstellt, noch als 

«Rennstrecke» benützt werden. 
 
• Für das Parkieren von Fahrzeugen ist der dafür vorhandene Platz längs der Waldstrasse zum 

Nack zu benützen. Die Parkplätze beim Brunnenhaus sind Eigentum der Brunnengenossenschaft 
und dürfen nicht benutzt werden. 

 
• Die heimeigenen Wiesen stehen zum Spielen zur Verfügung. Die anderen Wiesen stehen für die 

Mieter der Pfadiheime nicht bereit. 
 
• Bei Wanderungen sind die vorhandenen Flurwege zu benutzen. 
 
• Das Hämmern, Nageln, Sägen oder der Gebrauch von einer Axt sind im Wald untersagt. Bitte 

benützen Sie die vorhandenen Feuerstellen. Bei Trockenheit ist das Feuern untersagt. 
 
• Die Nachtruhe ausserhalb der Pfadiheime ist auf 22 Uhr festgelegt. Diese ist zwingend 

einzuhalten. Musik ab dieser Zeit nur noch in Zimmerlautstärke, bei geschlossenen Fenstern in 
den Heimen. 

 
• Nachtübungen sind ausserhalb von Hischwil durchzuführen. Heimkehrende haben sich ruhig zu 

verhalten. 


